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Norm

31994R3298 idF 31996R1524 ÖkopunktesystemV Lkw Transit Österreich Art1 Abs2 lita;

31994R3298 idF 31996R1524 ÖkopunktesystemV Lkw Transit Österreich Art2 Abs1;

AVG §45 Abs2;

AVG §46;

EURallg;

GütbefG 1995 §23 Abs1 Z8 idF 1998/I/017;

Rechtssatz

Bei der Kontrolle mittels einer "Enforcementstation" ist festgestellt worden, dass eine ökopunktfreie Fahrt deklariert

gewesen sei. Die Rüge des Beschwerdeführers, die belangte Behörde habe das von ihm beantragte

Sachverständigengutachten hinsichtlich der Funktionsfähigkeit des bei der Kontrolle verwendeten Kontrollgerätes

nicht eingeholt, erweist sich als nicht zielführend, vielmehr ist dieser Beweisantrag als auf einen Erkundungsbeweis

gerichtet zu qualifizieren, zu dessen Aufnahme die belangte Behörde nicht verpflichtet war.
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